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1 Leistungen 

1.1 Datenaustausch mit den Medizinischen Diensten im Bereich 
„Arbeitsunfähigkeit/Krankengeld“ 

 

Am 01.07.2023 treten zum elektronischen Datenaustausch zwischen den Krankenkassen 

(GKV) und den Medizinischen Diensten (MD) für den Bereich Arbeitsunfähigkeit/Krankengeld 

(AU/KG) die Dokumente in der Version 2.0 in Kraft. 

Aufgrund von nachträglichen Änderungen in den Verfahrensdokumenten und den damit ver-

bundenen Anpassungen im BITMARCK_21c|ng wurde die Version 2.0 mit dem Release 

24.80.p02 (geplante Marktfreigabe: 21.06.2023) umgesetzt. 

Sofern das Release nicht vor dem 01.07.2023 installiert wird empfehlen wir, eine Erzeugung 

der Begutachtungsaufträge im Datenaustausch auf Basis der bisherigen Version bilateral mit 

den betroffenen Medizinischen Diensten abzustimmen. Sofern dort eine Annahme und Ver-

arbeitung möglich sein sollte, kann ab dem Release 24.80.p01.5 (geplante Marktfreigabe: 

09.06.2023) der Parameter „MDKAUTAVersion2“ (entgegen der Beschreibung des Parame-

ters im BITMARCK_21c|ng) auf ein Datum größer dem Installationsdatum des Releases 

24.80.p02, gesetzt werden. Eine Weiterleitung von Begutachtungsaufträgen in der aktuellen 

Version ist auch über den 01.07.2023 durch die BITMARCK Service GmbH sichergestellt. 

Eine Erzeugung von Begutachtungsaufträgen in der Version 2.0 ab dem 01.07.2023 mit ei-

nem Releasestand vor dem Release 24.80.p02, ist nicht möglich und wird durch einen tech-

nischen Fehler unterbunden. Ab dem Release 24.80.p02, werden nach dem 01.07.2023 nur 

noch Begutachtungsaufträge in der Version 2.0 erzeugt. 

Nähere Informationen zu den Anpassungen können der Freigabedokumentation sowie der 

angepassten Anwendungshilfe entnommen werden, welche wir in Kürze dazu veröffentlichen 

werden. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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2 Meldungen 

2.1 Kassenwahlrecht 

2.1.1 Auslieferung 24.80.p01.3 

Der Patch 24.80.p01.3 beinhaltet bereits Softwareanpassungen zum Erinnerungsverfahren. 

Das Erinnerungsverfahren darf erst ab dem 01.07.2023 mit dem Release 24.80.p02 einge-

setzt werden! Sofern das Erinnerungsverfahren bereits vorher eingesetzt wird, kommt es zu 

Abweisungen durch das Kernprüfprogramm. 

 

Batchprogramm „KassenwahlrechtAusgangBatch“ 

 

Daher muss der Batchparameter „Erinnerungsmeldungen zum Kassenwahlrecht erstellen“ 

des Batchprogramm „KassenwahlrechtAusgangBatch“ deaktiviert sein., wenn Ausführungs-

aufträge vor dem 01.07.2023 konfiguriert wurden. 

 

 

 

Das Batchprogramm „KassenwahlrechtAusgangBatch“ kann frühesten ab Release 

24.80.p02 und dem 01.07.2023 genutzt werden. Dazu muss eine neue Batchkonfiguration 

angelegt werden. Hinsichtlich der weiteren Ausführungen zum Erinnerungsverfahren wird auf 

die Anwendungshilfe „AH Krankenkassenwahlrecht 24.80.p02“ verwiesen. 

 

Hinweis: 

Wenn die Batchkonfiguration für den Batch „KassenwahlrechtAusgangBatch“ vor der Auslie-

ferung des Patches 24.80.p01.3 angelegt wurden, kann der Batchparameter „Erinnerungs-

meldungen zum Kassenwahlrecht erstellen“ nicht aktiviert werden, dieser ist immer deakti-

viert. 
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Aufgaben Kassenwahlrecht 

Ab dem Release 24.80.p01.3 werden keine Überwachungsaufgaben „KWR Überwachung 

Rückmeldung“ bzw. „KWR Überwachung Abschlussmeldung“ bei der Weiterleitung einer 

Initial- bzw. Änderungsmeldung mehr erstellt. Ursächlich hierfür ist das ab dem 01.07.2023 

geltende Erinnerungsverfahren.   

Um Vorgänge ermitteln zu können, bei denen Meldungen und die Überwachungsaufgaben-

fehlen, wird die BITMARCK Software GmbH ein SQL-Skript ausliefern, das bis zur Installa-

tion von 24.80.p02 eingesetzt werden kann. 

Alternativ kann das Batchprogramm „KassenwahlrechtAusgangBatch“ ab dem 01.07.2023 

mit der Konfiguration des Erinnerungsverfahrens genutzt werden, um fehlende Meldungen 

zu erinnern und gleichzeitig Überwachungsaufgaben zu erstellen. 

Beispiel:  

Installation Release 24.80.p01.3 am 05.06.2023 (Ab diesem Zeitpunkt werden keine Über-

wachungsaufgaben durch die Weiterleitung der Initial- bzw. Änderungsmeldung mehr er-

stellt.) 

 

Mögliche Batchkonfiguration am 03.07.2023: (05.06.2023 – 03.07.2023 = 28 Tage) 

 

Somit werden für alle weitergeleiteten Initial- bzw. Änderungsmeldungen, für die keine Rück-

meldung vorliegt, Erinnerungsmeldungen erstellt und weitergeleitet und eine Überwachungs-

aufgabe erstellt. 

 

Batchprogramm „KassenwahlrechtEingangBatch“ 

 

Das Batchprogramm kann wie gewohnt eingesetzt werden. 

 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 
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Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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